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Resolution 1940 (2010) 

verabschiedet auf der 6392. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 29. September 2010 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über Sierra Leone, insbesondere 
die Resolutionen 1132 (1997) und 1171 (1998), 

 ferner unter Hinweis auf seine Bereitschaft, die Maßnahmen aufzuheben, sobald die 
Regierung Sierra Leones die volle Kontrolle über ihr gesamtes Hoheitsgebiet wiedererlangt 
hat und sobald alle nichtstaatlichen bewaffneten Kräfte entwaffnet und demobilisiert wor-
den sind, 

 in Bekräftigung seiner Entschlossenheit, die Erholung Sierra Leones von dem Kon-
flikt zu unterstützen und den Frieden, die Sicherheit und die Entwicklung des Landes zu 
fördern,  

 in Würdigung der Rolle, die das Integrierte Büro der Vereinten Nationen für die Frie-
denskonsolidierung in Sierra Leone in dieser Hinsicht weiterhin wahrnimmt, 

 unter Begrüßung des Schreibens des Ständigen Vertreters der Republik Sierra Leone 
vom 9. September 2010 an den Ratspräsidenten, in dem der Rat über die aktuelle Situation 
in Sierra Leone unterrichtet und darum ersucht wird, die in Kraft befindlichen Maßnahmen 
aufzuheben, 

 in Würdigung der Arbeit des mit Ziffer 10 der Resolution 1132 (1997) betreffend Sier-
ra Leone eingesetzten Ausschusses des Sicherheitsrats, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht 2009 des Ausschusses nach Resolution 1132 
(1997) betreffend Sierra Leone (S/2009/690) und insbesondere von den Bemerkungen des 
Vorsitzenden in Ziffer 17, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Staaten, dem Sondergerichtshof für 
Sierra Leone oder jeder anderen Institution, der der Gerichtshof den Fall Johnny Paul Ko-
roma möglicherweise überträgt, Zusammenarbeit und Hilfe zu gewähren, damit der Betref-
fende, falls er noch am Leben ist, vor Gericht gestellt werden kann, und mit der Aufforde-
rung an ihn, sich zu stellen, 
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 mit der Aufforderung an alle Staaten, mit der Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation (INTERPOL) bei der Festnahme und Überstellung von Johnny Paul Koroma, 
falls dieser noch am Leben ist, zusammenzuarbeiten, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, die in den Ziffern 2, 4 und 5 der Resolution 1171 (1998) festgelegten 
Maßnahmen mit sofortiger Wirkung aufzuheben;  

 2. beschließt ferner, den mit Ziffer 10 der Resolution 1132 (1997) eingesetzten 
Ausschuss mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 
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